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§ 1 Geltung  

Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Bedingungen. 
Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit dem 
Vertragspartner (nachfolgend auch Auftraggeber genannt) 
über die von uns angebotenen Lieferungen oder Leistungen 
schließen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, 
Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber, selbst 
wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. 
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter 
finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im 
Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Selbst wenn wir 
auf ein Schreiben Bezug nehmen, was 
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines 
Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein 
Einverständnis mit der Geltung jener 
Geschäftsbedingungen. Nebenabreden, Änderungen und 
Ergänzungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. 
Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach 
Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben 
sind (z. B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von 
Rücktritt oder Minderung) bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. 

§ 2 Angebot und Vertragsschluss  

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern 
sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind 
oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Die 
Bestellung der Ware durch den Auftraggeber gilt als 
verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der 
Bestellung nichts ergibt, sind wir berechtigt diese 
Vertragsangebote innerhalb von 14 Tagen nach seinem 
Zugang anzunehmen. Mündliche Zusagen vor Abschluss 
des Vertrages sind rechtlich unverbindlich. Gegebene 
Zusagen hinsichtlich der Menge, Liefertermine und Preise 
sind erst rechtsverbindlich, wenn diese schriftlich bestätigt 
wurden oder der Auftrag ausgeführt wurde. Die Annahme 
erfolgt schriftlich durch eine Auftragsbestätigung oder durch 
die Lieferung der Ware an den Kunden. Wenn der 
Auftraggeber eine Auftragsbestätigung erhält, ist dieser 
dazu verpflichtet, diese zu prüfen und bei Abweichungen 
von der Bestellung den Verkäufer binnen 2 Tagen ab Datum 
der Auftragsbestätigung über die Abweichungen zu 
informieren. Erfolgt keine fristgerechte Information durch 
den Auftraggeber, gelten nach Ablauf von 2 Tagen ab 
Datum der Auftragsbestätigung die in der 
Auftragsbestätigung enthaltenen Produktbeschreibungen 
als vereinbarte Beschaffenheit der Ware. Angaben zum 
Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, 
Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und 
technische Daten) sowie unsere Darstellung desselben 
(z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd 
maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum 
vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue 
Übereinstimmung voraussetzt. Handelsübliche 
Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher 
Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen 
darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch 
gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die 
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht 
beeinträchtigen.  

§ 3 Preise und Zahlungen  

Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen 
aufgeführten Leistungs- und Lieferumfang. Mehr- oder 
Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise 
verstehen sich in EURO ab Werk Vennekenweg 7a, 
Raesfeld zzgl. Verpackung, der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren 
und anderer öffentlicher Abgaben. Soweit den vereinbarten 
Preisen unsere Listenpreise zugrunde liegen und die 
Lieferung erst mehr als vier Monate nach 
Vertragsabschluss erfolgen soll, gelten die bei Lieferung 
gültigen Listenpreise. Rechnungsbeträge sind innerhalb 
von 30 Tagen ohne jeden Abzug zu bezahlen, sofern nicht 
etwas anderes schriftlich vereinbar ist. Maßgebend für das 
Datum der Zahlung ist der Eingang bei uns. Leistet der 
Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden 
Beträge ab dem Tage der Fälligkeit mit 5 %-Punkten über 
dem Basiszinssatz zu verzinsen. Die Geltendmachung 
höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des 
Verzuges bleibt unberührt. Die Aufrechnung mit 
Gegenansprüchen des Auftraggebers oder die 
Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche 
ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt sind. Wird nach Abschluss 
des Vertrags erkennbar, dass unser Anspruch auf den 
Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers 
gefährdet wird (z. B. durch Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens), so sind wir nach den gesetzlichen 
Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – 
gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die 
Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen), 
können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen 

Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung 
bleiben unberührt. 

§ 4 Lieferung und Lieferzeit  

Lieferungen erfolgen ab Werk Raesfeld, wo auch der 
Erfüllungsort ist. Von uns in Aussicht gestellte Fristen und 
Termine für Lieferung und Leistungen gelten stets nur 
annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist 
oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist, soweit 
sie von Loker schriftlich bestätigt oder zugesagt werden. 
Der Verkäufer ist zu Teillieferungen berechtig, soweit dies 
für den Auftraggeber nicht unzumutbar ist. Sofern 
Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfrist und 
Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den 
Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport 
beauftragten Dritten. Wir können unbeschadet der Rechte 
aus Verzug des Auftraggebers- vom Auftraggeber eine 
Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine 
Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen um den 
Zeitraum verlangen, in dem der Auftraggeber seine 
vertraglichen Verpflichtungen uns gegenüber nicht 
nachkommt. Beim Anliefern setzen wir voraus, dass das 
Fahrzeug unmittelbar an das Gebäude fahren und entladen 
kann. Mehrkosten, die durch weitere Transportwege oder 
wegen erschwerter Anfuhr vom Fahrzeug zum Gebäude 
verursacht werden, werden gesondert berechnet. Für 
Transporte über das 2. Stockwerk hinaus sind mechanische 
Transportmittel vom Auftraggeber bereitzustellen. Treppen 
müssen passierbar und gegen Beschädigung geschützt 
sein. Wird die Ausführung unserer Arbeiten oder der von 
uns beauftragten Personen durch Umstände behindert, die 
der Auftraggeber zu vertreten hat, so werden die 
entsprechenden Kosten (z. B. Arbeitszeit und Fahrtkosten) 
in Rechnung gestellt. 

Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder 
Lieferverzögerung, soweit diese durch höhere Gewalt oder 
sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht 
vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, 
Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, 
Transportverzögerung, Streiks, rechtmäßige Aussperrung, 
Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, 
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen 
behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen 
oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige 
Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die 
wir nicht zu vertreten haben. Sofern solche Ereignisse die 
Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von 
vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender 
Dauer verlängern sich die Liefer- und Leistungsfristen oder 
verschieben sich die Liefer- und Leistungstermine um den 
Zeitraum der Behinderung zzgl. einer angemessenen 
Anlauffrist. Geraten wir mit einer Lieferung oder Leistung in 
Verzug oder wird uns eine Lieferung oder Leistung gleich 
aus welchem Rechtsgrund unmöglich, so ist die Haftung auf 
Schadensersatz nach Maßgabe des § 7 dieser Allgemeinen 
Bedingungen beschränkt.  

§ 5 Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Abnahme  

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem 
Vertragsverhältnis ist Raesfeld, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. Schulden wir auch die Verlegung, ist 
Erfüllungsort der Ort, in dem die Verlegung zu erfolgen hat. 
Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des 
Liefergegenstandes an den Spediteur, Frachtführer oder 
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten 
auf den Auftraggeber über. Dies gilt auch dann, wenn 
Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen 
übernommen haben. Verzögert sich der Versand oder die 
Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim 
Auftraggeber liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den 
Auftraggeber über, an dem der Liefergegenstand 
versandbereit ist und wir dies dem Auftraggeber angezeigt 
haben. Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der 
Auftraggeber. Bei Lagerung durch uns betragen die 
Lagerkosten 0,5 % des Rechnungsbetrages der zu 
lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene 
Kalenderwoche. Die Geltendmachung und der Nachweis 
weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten. 
Die Versendung wird von uns nur auf ausdrücklichem 
Wunsch des Auftraggebers und auf seine Kosten gegen 
Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden 
oder sonstige versicherbare Risiken versichert. Paletten 
und Transportgestelle für Küchenarbeitsplatten werden zu 
Selbstkostenpreisen in Rechnung gestellt und bei 
Rückstellung des BESTELLERS retourgenommen. 

§ 6 Gewährleistung, Sachmängel  

Vom Auftraggeber, der Kaufmann im Sinne des 
Handelsgesetzbuches ist, sind alle erkennbaren Mängel, 
Fehlmengen oder Falschlieferungen unverzüglich, 
spätestens aber 6 Tage nach Erhalt der Ware, und vom 
Auftraggeber, der kein Kaufmann ist, sind alle 
offensichtlichen Mängel, Fehlmengen oder 
Falschlieferungen innerhalb von 2 Wochen nach Empfang 

der Ware, in jedem Fall aber vor der Weiterverarbeitung, vor 
dem Einbau oder dem Verlegen schriftlich anzuzeigen. Die 
Prüfung der Ware hat sofort bei Anlieferung stattzufinden. 
Nicht rechtzeitig gerügte Mängel gelten unwiderruflich als 
genehmigt. Spätere Beanstandungen durch den 
Auftraggeber bzw. einen Dritten von bereits verarbeitetem, 
eingebautem oder verlegtem Material sind – auch 
hinsichtlich nachträglicher Steinverfärbungen und 
Ausblühungen – ausgeschlossen. Abweichungen in der 
Farbe, Adern, Tupfen, Striemen und Veränderungen im 
Gefüge (Struktur/Körnung) sowie sonstige 
Naturgegebenheiten wie Stiche, Risse, offene Stellen, 
Poren, Einsprengungen, Glas-Quarzadern, Kristalle und 
sonstige Versteinerungen können, sofern sie in der 
natürlichen Beschaffenheit des Steines und des 
Vorkommens begründet sind, nicht Gegenstand einer 
Beanstandung bzw. Mängelanzeige sein. Bei buntem 
Marmor sind sachgemäße Kittungen, das 
Auseinandernehmen von Teilen in losen Adern oder 
Stichen und deren fachgerechtes Wiederzusammensetzen, 
ferner die Verstärkung durch unterlegte, solide Platten 
(Verdoppelung), sowie das Anbringen von Klammern, 
Dübeln, Vierungen je nach Beschaffenheit und Eigenart der 
betreffenden Steinsorte nicht nur unvermeidlich, sondern 
auch wesentliches Erfordernis der Bearbeitung und können 
somit ebenfalls nicht Gegenstand einer Beanstandung bzw. 
Mängelanzeige sein. Versäumt der Auftraggeber die 
ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, 
ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel 
ausgeschlossen. Bei Sachmängeln der gelieferten 
Gegenstände sind wir innerhalb einer angemessenen Frist 
berechtigt zwischen einer Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung zu wählen. Im Falle des Fehlschlagens, d.h. 
der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder 
unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung, kann der Auftraggeber vom Vertrag 
zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern. 
Beruht ein Mangel auf unserem Verschulden, kann der 
Auftraggeber unter den im § 7 bestimmten 
Voraussetzungen Schadensersatz verlangen. Die 
Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne 
unsere Zustimmung den Liefergegenstand ändert oder 
durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung 
hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In 
jedem Fall hat der Auftraggeber die durch die Änderung 
entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu 
tragen. Ist ein Mangel zurückzuführen auf die 
Leistungsbeschreibung oder eine Anordnung des 
Auftraggebers, auf die von diesem gelieferten und 
vorgeschriebenen Stoffe oder Bauteile, auf unsachgemäße 
Behandlung, übermäßige Beanspruchung oder 
Fremdeinflüsse, auf die Beschaffenheit der Vorleistung 
eines anderen Unternehmers oder des Baugrundes, so sind 
wir von der Gewährleistung dieser Mängel frei. Eine im 
Einzelfall mit dem Auftraggeber vereinbarte Lieferung 
gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss 
jeglicher Gewährleistung für Sachmängel.  

§7 Haftung auf Schadensersatz wegen Verschulden  

Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, 
mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, 
Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und 
unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein 
Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 7 
eingeschränkt. Wir haften nicht im Falle einfacher 
Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, 
Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfe, soweit es 
sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung 
zur rechtzeitigen Lieferung des Liefergegenstandes, 
dessen Freiheit von Mängeln, die seine Funktionsfähigkeit 
oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich 
beeinträchtigen, sowie Beratungs-, Schutz- und 
Obhutspflichten, die dem Auftraggeber die vertragsgemäße 
Verwendung des Liefergegenstandes ermöglichen sollen 
oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des 
Auftraggebers oder den Schutz von dessen Eigentum vor 
erheblichen Schäden bezwecken. Soweit wir gemäß dem 
vorstehenden Absatz dem Grunde nach auf 
Schadensersatz haften, ist diese Haftung auf Schäden 
begrenzt, die wir bei Vertragsabschluss als mögliche Folge 
einer Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder die wir 
bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätten 
voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und 
Folgeschäden, die Folge von Mängeln des 
Liefergegenstandes sind, sind außerdem nur  ersatzfähig, 
soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung des Liefergegenstandes typischerweise zu 
erwarten sind. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und 
Beschränkungen gelten im gleichen Umfang zugunsten der 
Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder 
sonstigen Erfüllungsgehilfen. Soweit wir technische 
Auskünfte geben oder beratend tätig werden und diese 
Auskünfte oder Beratungen nicht zu dem geschuldeten 
vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, 
geschieht dieses unentgeltlich und unter Ausschluss 
jeglicher Haftung. Die Einschränkungen dieses § 7 gelten 
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nicht für die Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens, für 
garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach 
dem Produkthaftungsgesetz.  

§ 8 Eigentumsvorbehalt  

Die gelieferten Waren bzw. Materialien bleiben bis zu ihrer 
vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Das Eigentum 
geht erst dann auf den Auftraggeber über, wenn er seinen 
gesamten Verpflichtungen aus Lieferung bzw. Werkleistung 
bei uns nachgekommen ist. Veräußert der Auftraggeber 
Vorbehaltsware oder werden diese in das Grundstück eines 
Dritten eingebaut, so dass sie wesentlicher Bestandteil des 
Grundstücks werden, so tritt er bereits jetzt hiermit bis zur 
vollständigen Tilgung sämtlicher Forderungen, die ihm aus 
der Veräußerung bzw. dem Einbau entstehen, Forderungen 
gegen seinen Abnehmer, mit allen Nebenrechten an uns ab. 
Im Übrigen erfolgt jede Weiterveräußerung oder jede Be- 
und Verarbeitung durch den Auftraggeber als unseren 
Beauftragten für uns, ohne dass der Auftraggeber daraus 
eine Forderung gegen uns erlangt. Der Auftraggeber ist 
verpflichtet auf unser Verlangen hin die Abtretung dem 
Dritten bekanntzugeben und uns den Nachweis hierüber zu 
erbringen. Der Auftraggeber ist ferner verpflichtet, uns 
unverzüglich Zugriffe dritter Personen auf die unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren oder die uns 
zustehenden Forderungen anzuzeigen. Er ist ferner 
verpflichtet, auf unser Verlangen alle Auskünfte und 
Unterlagen zur Wahrung unserer Rechte zur Verfügung zu 
stellen.  

§ 9 Schlussbestimmungen  

Ist der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches 
Sondervermögen oder hat er in der Bundesrepublik 
Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist 
Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem 
Auftraggeber nach Wahl Borken oder der Sitz des 
Auftraggebers. Für Klagen gegen uns ist in diesen Fällen 
jedoch Raesfeld ausschließlicher Gerichtsstand. 
Zwingende gesetzliche Bestimmungen über 
ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser 
Regelung unberührt. Der Auftraggeber nimmt davon 
Kenntnis, dass wir Daten aus dem Vertragsverhältnis nach 
§ 28 Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der 
Datenverarbeitung speichern und uns das Rechts 
vorbehalten, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung 
erforderlich, Dritten, z.B. Versicherungen, zu übermitteln. 
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